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Vorwort

DievorliegendeArbeitwurde imSommersemester 2024vomFachbereichRechts-
und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur
Promotion angenommen. Die mündliche Prüfung fand am 9. September 2024
statt. Das Manuskript habe ich im Wesentlichen im März 2024 abgeschlossen
und im April 2024 eingereicht.

Nach diesem Zeitpunkt veröffentlichte Rechtsprechung und Literatur konnte
ich bis Mitte Februar 2025 berücksichtigen und – zumindest punktuell und so-
weit inhaltlich relevant – einarbeiten. Erst nach Drucklegung ergangen sind Ur-
teile des EuGH zur Reflexwirkung von Art. 24 EuGVVO (C-339/22) und zu
asymmetrischen Gerichtsstandsvereinbarungen (C-537/23). Diese Urteile konnte
ich daher lediglich kursorisch einpflegen, sie stimmen aber erfreulicherweise mit
den Ergebnissen dieser Arbeit überein. Noch einbeziehen konnte ich ferner den
Vorlagebeschluss des BGH hinsichtlich der Anerkennungsfähigkeit positiver
Zwischenentscheidungen über die internationale Zuständigkeit (VII ZR 199/22).

Herzlich danken möchte ich allen voran meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr.
Peter Huber, dessen Türe mir stets offenstand, der mir großen Freiraum gewährte
und an dessen Lehrstuhl ich angestellt sein durfte. Herrn Prof. Dr. Urs Peter
Gruber danke ich sehr für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens, Frau Prof.
Dr. Christina Eberl-Borges für den Vorsitz in der mündlichen Prüfung.

Bei Herrn Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf Stürner bedanke ich mich für die Auf-
nahme in die Schriftenreihe Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht. Überaus
dankbar bin ich außerdem der Studienstiftung ius vivum, namentlich Herrn Prof.
Dr. Haimo Schack, der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung und der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die großzügige finanzielle Unter-
stützung bei der Publikation dieser Arbeit.

Meinen Lehrstuhlkolleginnen und -kollegen danke ich herzlich für die zahl-
reichen anregenden Diskussionen. Neben Frau Prof. Dr. Jennifer Antomo, Frau
Dr. Malika Boussihmad und Herrn Tonio Friedmann ist hier insbesondere die
unablässige Gesprächsbereitschaft von Herrn Dr. Holger Kall zu erwähnen.
Danken möchte ich außerdem meinen Freunden und meiner Familie für ihre
persönliche Unterstützung und Korrekturhilfe.

Der größte Dank gebührt schließlich meiner Mutter für ihre Unterstützung in
jeder Hinsicht. Ihr ist diese Arbeit gewidmet.

Mainz, Februar 2025 Lino Bernard
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CEPEJ Europäische Kommission für die Wirksamkeit der Justiz (Commis-

sion européenne pour l’efficacité de la justice)
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[W]e risk misleading ourselves when we talk of ,an agreement on jurisdiction‘ 
[…]. Where that very proposition is in dispute, it is unprincipled to speak of an 
agreement on jurisdiction: if we do that, we have already assumed that which we 
are setting out to decide. There may be a disputed agreement on jurisdiction, or 
an alleged agreement on jurisdiction, but it does not enjoy the privileged status 
of an agreement on jurisdiction unless and until it is admitted or accepted by the 
party to be charged with it. Indeed, it is just as accurate to call it a ,disagreement 
on jurisdiction‘ […]. 

Briggs, YbPIL 2010, 311, 319. 



Einleitung

Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinbarungen
auf die Verfahrenskoordination im Europäischen Zivilverfahrensrecht.

A. Einführung

Parallele Gerichtsverfahren über dieselbe Sache zwischen denselben Parteien
sind nicht wünschenswert. Dies ist mit Blick auf die Möglichkeit unvereinbarer
Entscheidungen und die Verfahrensökonomie einleuchtend.1 Die Vermeidung
paralleler innerstaatlicher Verfahren ist aufgrund der Gleichwertigkeit und
Gleichartigkeit der Gerichte eine Selbstverständlichkeit.2 Anders ist dies jedoch
bei parallelen Verfahren in unterschiedlichen Staaten. Die Justizsysteme sind
nicht gleichwertig und die Staaten streben nicht zwangsläufig eine übergreifende
Zusammenarbeit an. Die Beachtung eines ausländischen Verfahrens ist somit
nicht gesichert, sondern hängt zumindest von Voraussetzungen ab, insbesondere
von der voraussichtlichen Anerkennung der ausländischen Entscheidung.3

Das Europäische Zivilverfahrensrecht – konkret die EuGVVO, in deren Rah-
men sich diese Arbeit bewegt – stellt insofern eine echte Innovation4 dar. Durch
ein fast grenzenloses Vertrauen in die Gleichwertigkeit der mitgliedstaatlichen
Justizsysteme schafft die EuGVVO einen einheitlichen Justizraum mit quasi in-
nerstaatlichen Verhältnissen.5 Kerngedanke des Justizraums ist, dass es keiner
parallelen Verfahren in unterschiedlichen Mitgliedstaaten zur Rechtsdurchset-
zung bedarf, weil die Entscheidung des Gerichts eines Mitgliedstaats in allen
anderen Mitgliedstaaten geltend gemacht werden kann.6 Dies erfordert zum ei-
nen die möglichst weitgehende Anerkennung mitgliedstaatlicher Entscheidungen
und zum anderen die Vermeidung mehrerer unvereinbarer Entscheidungen durch
die Vermeidung paralleler Verfahren.7 Letzteres erreicht das Europäische Zivil-

1 S. nur Schmehl, Parallelverfahren und Justizgewährung, S. 1.
2 S. nur McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung, S. 24.
3 S. nur McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung, S. 30 f.
4 So auch McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung, S. 32.
5 S. nur McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung, S. 17 ff.
6 S. nur McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung, S. 11 f.
7 S. nur Schmehl, Parallelverfahren und Justizgewährung, S. 1.
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verfahrensrecht, indem es lediglich dem erstangerufenen Gericht die Verfahrens-
führung erlaubt (Art. 29 Abs. 1 EuGVVO). Diese Anknüpfung an die Reihen-
folge der Verfahrenseinleitungen ist lediglich aufgrund des vorausgesetzten Ver-
trauens in die mitgliedstaatlichen Justizsysteme denkbar, aufgrund dessen die
Gerichte der Mitgliedstaaten als gleich gut zur Überprüfung der Zuständigkeit
geeignet anzusehen sind.8

Hier kommen Gerichtsstandsvereinbarungen ins Spiel. „Choice of court
agreements (also known as ,forum-selection-clauses‘) are one of the most impor-
tant jurisdictional devices of modern times.“9 Auch im europäischen Justizraum10

gilt: Die große Bedeutung des Forums für den Ausgang eines Rechtsstreits führt
zur großen Bedeutung von forum planning11 durch eine ausschließliche Gerichts-
standsvereinbarung, die einem forum shopping durch die Derogation aller nicht
vereinbarten Fora vorbeugt.12 Dementsprechend häufig sind ausschließliche Ge-
richtsstandsvereinbarungen in grenzüberschreitenden Verträgen zu finden.13

Nicht verwunderlich ist zudem, dass es insofern auch zu Streitigkeiten kommt. Es
handelt sich um Verträge14, die – mit Blick auf ihre Zulässigkeit, Wirksamkeit
bzw. Reichweite15 – genug Potenzial für Auseinandersetzungen der Parteien dar-
über bieten, ob tatsächlich eine ausschließliche Zuständigkeit vereinbart ist.16

Dies leitet über zur Verfahrenskoordination mit Blick auf Gerichtsstandsver-
einbarungen. Klagt diejenige Partei, die die mutmaßliche ausschließliche Ge-
richtsstandsvereinbarung beanstandet, vor einem aus ihrer Sicht nicht derogier-
ten, sondern objektiv zuständigen Gericht, so erlaubt das Verfahrenskoordina-
tionssystem – zunächst einmal – nur diesem Gericht die Verfahrensführung. Vor
dem Hintergrund, dass die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung noch
nicht überprüft wurde, ist dies nicht zu beanstanden. Vielmehr ist es das gute
Recht einer Partei, ein Verfahren vor einem Gericht einzuleiten, das diese als
nicht derogiert und objektiv zuständig ansieht.17 Dies erzeugt im Grundsatz auch
keine Probleme. Das Gericht ist als genauso gut zur Entscheidung über die Ge-
richtsstandsvereinbarung geeignet anzusehen wie das mutmaßlich ausschließlich

8 S. etwa EuGH, Urt. v. 27.04.2004, Rs. C-159/02 (Turner/Grovit), Rn. 25.
9 EU-Kommission, Impact Assessment zum EuGVVO-Vorschlag, S. 27.
10 S. auch etwa Gottschalk/Breßler, ZEuP 2007, 56, 56.
11 Den Begriff verwenden auch etwa Gottschalk/Breßler, ZEuP 2007, 56, 56.
12 Vgl. etwa EU-Kommission, Impact Assessment zum EuGVVO-Vorschlag, S. 27 f.;

Mankowski, in: Rauscher, EuZPR/EuIPR, Art. 25 EuGVVO Rn. 1; Antomo, Gerichtsstands-
vereinbarung und Schadensersatz, S. 1; Brüggemann, Anerkennung prorogationswidriger
Urteile, S. 10 f.

13 Vgl. EU-Kommission, Impact Assessment, S. 29; Brüggemann, Anerkennung proro-
gationswidriger Urteile, S. 11 f.

14 Vgl. zur rechtlichen Natur etwa Brüggemann, Anerkennung prorogationswidriger Ur-
teile, S. 7 ff.

15 Vgl. etwa Peiffer, Schutz gegen Klagen im forum derogatum, S. 17 ff.
16 Vgl. etwa Briggs, YbPIL 2010, 311, 316.
17 Vgl. etwa Briggs, YbPIL 2010, 311, 317 f.; Domej, Revision der Brüssel I-VO, 105, 122.
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prorogierte Gericht. Bejaht das Gericht die Derogation, so erklärt es sich für
unzuständig. Verneint es die Derogation, so erklärt es sich für zuständig, falls es
einen gesetzlichen Gerichtsstand für einschlägig erachtet.18 Wo liegt nun also das
Problem?

Die einfache und sinnvolle Anknüpfung an die Reihenfolge der Verfahrens-
einleitungen ist nicht nur Segen, sondern auch Fluch. Sie birgt insofern Miss-
brauchspotenzial, als sie das Vertrauen in die Gleichwertigkeit der mitgliedstaat-
lichen Justizsysteme voraussetzt, die jedoch nicht (vollständig) gleichwertig
sind.19 Es ist möglich, diese Ungleichwertigkeit auszunutzen. Insbesondere ist es
Anspruchsgegnern20 möglich, als erstes eine negative Feststellungsklage nicht vor
einem als zuständig erachteten Gericht, sondern vor einem Gericht zu erheben,
das (notorisch) langsam arbeitet. Eine spätere Leistungsklage des Anspruchsin-
habers ist in diesem Fall bis zur Unzuständigkeitserklärung des langsam arbei-
tenden Gerichts – also mitunter eine extrem lange Zeit21 – blockiert.22 Diese Pro-
zesstaktik, die zu Recht „Torpedoklage“23 getauft wurde, war unter der alten
Fassung der EuGVVO ein handfestes Problem, für das sich trotz intensiver Aus-
einandersetzungen keine systemkonforme Lösung fand.24 Das Problem be-
schränkte sich nicht auf Gerichtsstandsvereinbarungen; Torpedoklagen waren
vielmehr unabhängig von diesen möglich. Die Prozesstaktik war aber mit Blick
auf ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen besonders misslich, weil selbst
ein (mutmaßlich) ausschließlich prorogiertes Gericht nicht vor der Verfahrens-
aussetzungspflicht aufgrund einer Torpedoklage gefeit war.25

Aufgrund dieser unlösbaren Lage war der Verordnungsgeber gefragt. Zur Ver-
hinderung von Torpedoklagen hat dieser i. R. d. Reform der EuGVVO mit
Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO eine Regelung eingeführt, die die Verfahrenskoordi-
nation vorrangig an mutmaßliche ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen
anknüpft. Gerichtsstandsvereinbarungen – hinsichtlich derer Torpedoklagen be-
sonders misslich waren – sind nun also das zentrale Kriterium zur Lösung des
Torpedoproblems. Ein solches (anders als die Reihenfolge der Verfahrenseinlei-

18 Vgl. etwa McGuire, Verfahrenskoordination und Verjährungsunterbrechung, S. 126 ff.
19 Vgl. etwa McGuire, FS Kaissis, 671, 673.
20 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet

bzw. auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Gemeint sind stets alle Ge-
schlechter.

21 S. etwa OLG München, Urt. v. 02.06.1998, Az. 7 W 1461/98, Rn. 4: „Das Gericht in
Bergamo habe in den Verhandlungsterminen von 1993, 1994 und 1995 über die von ihr als der
dortigen Beklagten erhobene Zuständigkeitsrüge noch nicht entschieden; für 1996 und 1997
anberaumte Termine hätten jeweils wegen Richterwechsels nicht stattgefunden.“

22 S. etwa EU-Kommission, Impact Assessment, S. 28; Schmehl, Parallelverfahren und
Justizgewährung, S. 2.

23 Der Begriff stammt wohl von Franzosi, EIPR 1997, 382: „Italian Torpedo“.
24 S. etwa Schmehl, Parallelverfahren und Justizgewährung, S. 398 f.
25 Vgl. etwa Weller, in: Hess/Pfeiffer/Schlosser, Brussels I Application Report, Rn. 388 ff.;

EU-Kommission, Impact Assessment zum EuGVVO-Vorschlag, S. 27 ff.
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tungen) inhaltliches Verfahrenskoordinationskriterium ist allerdings rechtliches
Neuland. Gerichtsstandsvereinbarungen haben demnach nicht nur zuständig-
keitslenkende Wirkung, sondern auch Auswirkungen auf die Verfahrenskoor-
dination.

Es existieren diverse Beiträge zu unterschiedlichen Facetten von Art. 31
Abs. 2–4 EuGVVO.26 Es fehlt jedoch eine umfassende und kohärente Untersu-
chung der Auswirkungen der Abkopplung der Verfahrenskoordination vom for-
mellen Kriterium der Reihenfolge der Verfahrenseinleitungen aufgrund der vor-
rangigen Anknüpfung an das inhaltliche Kriterium einer ausschließlichen Ge-
richtsstandsvereinbarung.27 Diese Untersuchung – bzw. eine systematische Ana-
lyse der Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinbarungen auf die Verfahrens-
koordination – ist Gegenstand dieser Arbeit.

B. Gang der Untersuchung

Für die Untersuchung der Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinbarungen auf
die Verfahrenskoordination ist – neben der Darlegung der Grundlagen (Teil 1) –
zunächst eine detaillierte Analyse des Verfahrenskoordinationssystems der
EuGVVO notwendig, das mit einigen Untiefen aufwartet, die bereits an sich eine
Behandlung wert und für die folgende Analyse relevant sind (Teil 2). Erforderlich
ist ferner ein Blick auf die Behandlung von Gerichtsstandsvereinbarungen im
Allgemeinen (Teil 3) und auf (die bisherige Behandlung von) Torpedoklagen,
deren Verhinderung Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO dient (Teil 4).

Sodann kommt diese Arbeit dem Aufruf „zur teleologisch sinnvollen Entfal-
tung des Regelungsprogramms“28 der Vorschrift nach. Zunächst erfolgt eine all-
gemeine Analyse. Diese behandelt auf der einen Seite die Genese und die gene-
relle Funktion bzw. das Ziel der Vorschrift und bewertet diese sodann insbeson-
dere mit Blick darauf, wie sie sich in das Verfahrenskoordinationssystem einfügt

26 S. etwa Mankowski, RIW 2015, 17; Brüggemann, Anerkennung prorogationswidriger
Urteile, S. 70 ff.; Antomo, Gerichtsstandsvereinbarung und Schadensersatz, S. 601 ff.; Wöss-
ner, Entscheidungskollisionen, S. 110 ff., 122 f.

27 Die sehr instruktive Dissertation von Lipps, Individualrechtsschutz in Parallelverfah-
ren, behandelt die Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinbarungen auf die Verfahrensko-
ordination im EuZVR nicht umfassend. Die Dissertation ist erschienen, nachdem das Ma-
nuskript der vorliegenden Arbeit zur Bewertung eingereicht worden war, konnte aber noch
berücksichtigt und eingearbeitet werden. Auch die ebenfalls sehr lesenswerte Dissertation
von Hermann, Zuständigkeitsvereinbarungen im internationalen Rechtsverkehr, betrachtet
die Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinbarungen auf die Verfahrenskoordination im
EuZVR nur teilweise. Die Dissertation konnte bis zur Drucklegung nicht mehr umfassend
eingearbeitet werden. Ihre Durchsicht hat jedoch erfreulicherweise ergeben, dass alle für die
vorliegende Arbeit relevanten Punkte, auf die Hermann eingeht, in der vorliegenden Arbeit
berücksichtigt wurden.

28 Weller, ZZPInt 19 (2014), 251, 279.
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(Teil 5 § 1 und § 2). Auf der anderen Seite werden die Voraussetzungen und Aus-
wirkungen von Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO im Grundsatz betrachtet (Teil 5 § 3
und § 4).

Im Anschluss an die allgemeine Analyse testet diese Arbeit die Vorschrift
systematisch auf Herz und Nieren, was ihren Hauptteil ausmacht. Die Arbeit
behandelt die Voraussetzungen und Auswirkungen der Vorschrift in jeder Fa-
cette und beantwortet eine „Reihe äußerst komplizierter Fragen“29, die die An-
knüpfung an mutmaßliche ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen als
Verfahrenskoordinationskriterium mit sich bringt. Die Arbeit behält dabei stets
die zuvor herausgearbeitete Funktion des Verfahrenskoordinationssystems der
EuGVVO im Blick und erarbeitet sowohl ein Gesamtbild der Auswirkungen von
Gerichtsstandsvereinbarungen auf die Verfahrenskoordination als auch Vor-
schläge für die Weiterentwicklung des an mutmaßliche ausschließliche Gerichts-
standsvereinbarungen anknüpfenden Verfahrenskoordinationssystems (Teil 6).

Die Arbeit wendet sich anschließend der Frage nach sonstigen (mittelbaren)
Einflüssen von Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO außerhalb seines Anwendungsbe-
reichs zu, die aufgrund der aus der Vorschrift folgenden Wertungen denkbar sind
(Teil 7), und thematisiert das Zusammenspiel der Vorschrift mit Übereinkom-
men, die Vorrang vor der EuGVVO genießen (Teil 8).

Letztlich widmet sich die Arbeit den Auswirkungen von Gerichtsstandsver-
einbarungen auf die Koordination mitgliedstaatlicher und drittstaatlicher Ver-
fahren durch die EuGVVO, die anderen Grundsätzen folgt und auf die Art. 31
Abs. 2–4 EuGVVO nicht anwendbar ist (Teil 9).

Im Zuge der Untersuchung entwickelt die Arbeit konkrete Auslegungsvor-
schläge de lege lata bzw. Änderungsvorschläge de lege ferenda. Die Vorschläge
beziehen sich insbesondere auf die Voraussetzungen und Auswirkungen von
Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO, aber auch auf das Verfahrenskoordinationssystem
im Allgemeinen bzw. die Berücksichtigung drittstaatlicher Verfahren. Die Vor-
schläge sollen einen praktischen Mehrwert hinsichtlich der Anwendung der
EuGVVO bzw. der zukünftigen Reform der EuGVVO bieten, die bereits ihren
Anfang genommen hat.30

C. Grenzen der Untersuchung

Die Untersuchung ist auf das Europäische Zivilverfahrensrecht bzw. die
EuGVVO beschränkt. Das internationale Zivilverfahrensrecht der Mitgliedstaa-
ten ist zwar teilweise relevant, jedoch nicht Untersuchungsgegenstand. Ferner
müssen Gerichtsstandsvereinbarungen für die Analyse ihrer Auswirkungen auf

29 Stadler/Krüger, in: Musielak/Voit, ZPO, Art. 31 EuGVVO Rn. 3.
30 Vgl. etwa Rass-Masson/Rouas/Trivellato/Vona, EuGVVO Study, Final Report; Hess/

Althoff/Bens/Elsner, Academic Position Paper, 22.05.2024.
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die Verfahrenskoordination nicht bis ins letzte Detail untersucht werden. Zudem
thematisiert diese Arbeit zwar die Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinba-
rungen auf die Koordination mitgliedstaatlicher und drittstaatlicher Verfahren,
behandelt drittstaatliche Verfahren – bzw. deren Berücksichtigung durch mit-
gliedstaatliche Gerichte – jedoch nicht umfassend.31 Am Rande relevant, aber
ebenfalls nicht Untersuchungsgegenstand, sind ferner die Auswirkungen von
Schiedsvereinbarungen.32 Letztlich beschäftigt sich die Arbeit zwar ausführlich
mit Torpedoklagen, jedoch nicht im Detail mit ihrer Vermeidung i. R. v. nicht-
vertraglichen Streitigkeiten; Gerichtsstandsvereinbarungen sind mit Blick auf
solche Streitigkeiten logischerweise (vor Streitentstehung) nicht denkbar.

31 Zur Koordination paralleler mitgliedstaatlicher und drittstaatlicher Verfahren s. etwa
Eicher, Rechtsverwirklichungschancen in Drittstaaten, S. 88 ff.

32 Vgl. hierzu etwa Breder, Brüssel Ia-VO und Schiedsgerichtsbarkeit; Wössner, Entschei-
dungskollisionen, S. 230 ff.; s. ferner Bernard, RIW 2023, 16 hinsichtlich einer Anerken-
nungsversagung aufgrund von Schiedssprüchen.



Teil 1

Grundlagen

Um die Auswirkungen von Gerichtsstandsvereinbarungen auf das Verfahrens-
koordinationssystem der EuGVVO analysieren zu können, muss man die
EuGVVO, ihr Verfahrenskoordinationssystem und die Einbettung von Gerichts-
standsvereinbarungen in dieses Gefüge zunächst im Grundsatz behandeln.

§ 1 EuGVVO

Die EuGVVO gehört zu den grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen
des europäischen Binnenmarkts. Sie enthält einheitliche Regeln über die inter-
nationale gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen, die „[d]ie Un-
terschiede zwischen […] einzelstaatlichen Vorschriften über die gerichtliche Zu-
ständigkeit“ ausgleichen,1 und vereinfacht die Anerkennung bzw. Vollstreckung
mitgliedstaatlicher Entscheidungen.2 Darüber hinaus regelt die Verordnung die
in dieser Arbeit relevante Koordination paralleler Verfahren. I. R. d. Arbeit re-
levant ist, dass eine derartige Verordnung, die einen europäischen Justizraum
etabliert, lediglich deshalb möglich war bzw. ist, weil dieser ein „gegenseitige[s]
Vertrauen in die Rechtspflege innerhalb der Union“3 zugrunde liegt. Die Verord-
nung wird im Folgenden in den für diese Arbeit relevanten Facetten dargestellt.

A. Entstehungsgeschichte

Sowohl für den in dieser Arbeit behandelten Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO als auch
für diverse Gedankengänge, die auf vergangenem Recht aufbauen, ist die Ent-
stehungsgeschichte der EuGVVO relevant.

I. EuGVÜ

Ausgangspunkt ist das EuGVÜ. Art. 220 des Vertrags zur Gründung der EWG4

sah Verhandlungen der Mitgliedstaaten vor, um „die Vereinfachung der Förm-

1 ErwGr. Nr. 4 S. 1 zur EuGVVO.
2 S. etwa Dörner, in: Saenger, ZPO, Vorbem. zur EuGVVO Rn. 6.
3 ErwGr. Nr. 26 S. 1 zur EuGVVO.
4 Nun Art. 67 Abs. 4, Art. 81 Abs. 2 lit. a AEUV.



8 Teil 1: Grundlagen

lichkeiten für die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung richterlicher Ent-
scheidungen“ sicherzustellen. Denn nicht selten waren selbst gerichtliche Ent-
scheidungen der Nachbarstaaten in der Sache nachzuprüfen oder nicht anzu-
erkennen, weil das inländische Recht keine (Anerkennungs-)Zuständigkeit
kannte, die der vom ausländischen Gericht angenommenen (Entschei-
dungs-)Zuständigkeit entsprach.5 „In dem Wunsche, Artikel 220 […] auszufül-
len“,6 verständigten sich die Vertragsparteien auf das EuGVÜ.7

Um „innerhalb der Gemeinschaft den Rechtsschutz der dort ansässigen Per-
sonen zu verstärken“8, gingen die Vertragsparteien über die Regelung der Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen hinaus. Sie einigten sich auch
auf einheitliche Regeln über die internationale Zuständigkeit.9 Entscheidungen
sind daher bereits seit dem EuGVÜ – und anders als nach nationalen Regeln10 –
im Grundsatz ohne Prüfung der internationalen Zuständigkeit anzuerkennen
bzw. zu vollstrecken. Ferner enthielt bereits das EuGVÜ Regeln zur Verfahrens-
koordination.11 Schon das EuGVÜ verdrängte zudem – unabhängig von der
Frage nach seiner Rechtsnatur12 – das nationale Recht.13 Das EuGVÜ war somit
der erste wesentliche Schritt zu einem einheitlichen europäischen Justizraum
bzw. einem Europäischen Zivilverfahrensrecht.14

II. Alte Fassung der EuGVVO

Nachdem sich die EG im Vertrag von Maastricht zur EU zusammengeschlossen
hatten,15 schaffte der Vertrag von Amsterdam16 das erste Mal die Möglichkeit
einer (EG-)Verordnung für den Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zi-
vilsachen.17 Aufgrund der Vorteilhaftigkeit18 einer solchen Verordnung – die als

5 Gottwald, in: MüKo ZPO, Vorbem. zu Art. 1 EuGVVO Rn. 1.
6 Präambel des EuGVÜ.
7 Zur Umsetzung in das deutsche Recht s. etwa Schlosser, in: Schlosser/Hess, EuZPR,

Einl. Rn. 8.
8 Präambel des EuGVÜ.
9 Art. 2–24 EuGVÜ.
10 S. etwa § 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.
11 Art. 21–23 EuGVÜ.
12 Dazu Geimer, in: Geimer/Schütze, EuZVR, Einl. zur EuGVVO Rn. 52 ff.
13 Gottwald, in: MüKo ZPO, Vorbem. zu Art. 1 EuGVVO Rn. 34.
14 Gottwald, in: MüKo ZPO, Vorbem. zu Art. 1 EuGVVO Rn. 3. Zu den folgenden Über-

einkommen aufgrund von Beitritten weiterer Staaten s. etwa Kropholler/von Hein, EuZPR,
Einl. zur EuGVVO a. F. Rn. 17 ff.; Gottwald, in: MüKo ZPO, Vorbem. zu Art. 1 EuGVVO
Rn. 10 ff.

15 ABl. EG 1992 C 191/1.
16 ABl. EG 1997 C 340/1.
17 Vgl. Art. 61 (vorher Art. 71i) lit. c i. V. m. Art. 65 (vorher Art. 73m) EGV (nun Art. 67

Abs. 4 i. V. m. Art. 81 Abs. 2 lit. a, c und e AEUV); s. auch Kropholler/von Hein, EuZPR, Einl.
zur EuGVVO a. F. Rn. 22.

18 Reformen sind leichter möglich bzw. treten in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig in
Kraft, und es bedarf keiner Beitrittsübereinkommen im Falle des Hinzutretens neuer Mit-
gliedstaaten, s. Kropholler/von Hein, EuZPR, Einl. zur EuGVVO a. F. Rn. 22.



9§ 1 EuGVVO

sekundäres Gemeinschaftsrecht unmittelbar gilt und Vorrang vor dem nationa-
len Recht genießt19 – kam es nicht zu einer weiteren Reform des EuGVÜ20, son-
dern zur alten Fassung der EuGVVO (auch Brüssel I-VO genannt), die das
EuGVÜ ersetzte.21 Eine Sonderstellung nahm Dänemark ein. Es beteiligte (und
beteiligt) sich grds. nicht an der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen.22 Die
EG und Dänemark schlossen aber ein Abkommen, in dem die Geltung der alten
Fassung der EuGVVO vereinbart ist.23 Inhaltlich kam es zur Verbesserung eini-
ger Zuständigkeitsvorschriften und zur weiteren Erleichterung der Anerkennung
und Vollstreckung mitgliedstaatlicher Entscheidungen.24

III. Neue Fassung der EuGVVO

Eine Studie über die Anwendung der alten Fassung der EuGVVO attestierte, die
alte Fassung der EuGVVO sei „one of the most successful pieces of legislation of
the European Community“.25 Der Anwendungsbericht der Kommission, dem die
Studie zugrunde lag,26 erachtete die Verordnung ebenfalls als „höchst erfolgrei-
ches Instrument“.27 Der Bericht wies jedoch ebenfalls darauf hin, dass „[d]iese
allgemeine Zufriedenheit […] nicht [besagt], dass die Funktionsweise der Verord-
nung nicht verbessert werden könnte.“28 Dementsprechend präsentierte die
Kommission einen von einem Impact Assessment29 flankierten Vorschlag für eine
Neufassung30, dem neben dem Anwendungsbericht insbesondere ein Grünbuch31

zugrunde lag. Der Vorschlag stellte fest, dass „auch wenn die Verordnung […]
gute Dienste leistet, […] die Anwendung der Verordnung in einigen Punkten
Defizite aufweist, die beseitigt werden sollten“.32 Aus ihm ging – nach einigen
Änderungen, die teilweise für diese Arbeit relevant sind und insoweit an anderer

19 S. nur Gottwald, in: MüKo ZPO, Vorbem. zu Art. 1 EuGVVO Rn. 35.
20 S. dazu nur Kropholler/von Hein, EuZPR, Einl. zur EuGVVO a. F. Rn. 21.
21 Das EuGVÜ gilt allerdings – neben seiner Anwendung auf Altentscheidungen (vgl.

Art. 66 Abs. 2 EuGVVO a. F.) – weiterhin in den EuGVÜ-Staaten, die nicht der EU ange-
hören, vgl. Art. 68 EuGVVO a. F. und Art. 355, 349 AEUV (Art. 299 EGV), s. nur Gottwald,
in: MüKo ZPO, Vorbem. zu Art. 1 EuGVVO Rn. 30.

22 S. Art. 1 und Art. 2 des alten (ABl. EG 1997 C 340/101) und des neuen (ABl. EU 2012 C
326/1) Protokolls über die Position Dänemarks; s. zudem ErwGr. Nr. 21 zur EuGVVO a. F.;
ErwGr. Nr. 41 zur EuGVVO.

23 Vgl. ABl. EU 2005 L 299/62.
24 S. dazu und zu weiteren Änderungen Kropholler/von Hein, EuZPR, Einl. zur EuGV-

VO a. F. Rn. 24 ff.
25 Hess, in: Hess/Pfeiffer/Schlosser, Brussels I Application Report, Rn. 1.
26 Vgl. EG-Kommission, EuGVVO-Bericht, S. 2.
27 EG-Kommission, EuGVVO-Bericht, S. 3.
28 EG-Kommission, EuGVVO-Bericht, S. 4.
29 EU-Kommission, Impact Assessment zum EuGVVO-Vorschlag.
30 EU-Kommission, EuGVVO-Vorschlag.
31 EG-Kommission, Grünbuch zur EuGVVO.
32 EU-Kommission, EuGVVO-Vorschlag, S. 3 f.
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Stelle behandelt werden33 – die neue Fassung der EuGVVO (auch Brüssel Ia-VO
genannt) hervor. Sie gilt gem. Art. 81 S. 2 EuGVVO seit dem 10. Januar 2015 und
ersetzt gem. Art. 80 EuGVVO die alte Fassung der EuGVVO.34

Wie erwähnt, beteiligt sich Dänemark zwar grds. nicht an der justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen. Gem. Art. 3 Abs. 2 des daher geschlossenen
Übereinkommens hat Dänemark aber – wie bei allen bisherigen Änderungen der
alten Fassung der EuGVVO35 – mitgeteilt, dass es die neue Fassung der EuGVVO
umsetzt.36 Der Inhalt der neuen Fassung der EuGVVO gilt somit (weitestgehend)
auch im Verhältnis zu Dänemark.37 Auf dieses Sonderverhältnis geht diese Arbeit
im Folgenden daher nicht mehr ein.

B. Anwendungsbereich

Die EuGVVO ist logischerweise nur von mitgliedstaatlichen Gerichten zu beach-
ten.38 Sie gilt somit aufgrund des Brexits seit dem 1. Januar 2021 – abgesehen von
vor diesem Stichtag eingeleiteten Verfahren39 – nicht mehr für die Gerichte des
Vereinigten Königreichs.40 Die EuGVVO ist universell anwendbar, setzt aber
einen grenzüberschreitenden Sachverhalt voraus, erfasst also keine reinen In-
landssachverhalte.41

Die räumlich-persönliche Anwendbarkeit der Vorschriften über die Zustän-
digkeit setzt im Grundsatz voraus, dass der Beklagte seinen Sitz (Art. 62 f.
EuGVVO) in einem Mitgliedstaat hat (Art. 6 Abs. 1 EuGVVO). Die Zuständig-
keiten in Art. 24 EuGVVO, die Schutzgerichtsstände zugunsten schwächerer
Parteien (Art. 10 ff. EuGVVO) und die Vorschriften über Gerichtsstandsverein-
barungen bzw. rügelose Einlassungen (Art. 25 und 26 EuGVVO)42 gelten aber
unabhängig vom Sitz des Beklagten.43 Während dies für Art. 24 EuGVVO
(Art. 22 EuGVVO a. F.) bereits vor der Reform der EuGVVO galt,44 gilt dies
ansonsten erst seit der neuen Fassung der EuGVVO.45

33 S. Teil 5 § 1 C.
34 Zu beachten ist allerdings die Übergangsregelung in Art. 66 EuGVVO.
35 S. etwa Nielsen, ZEuP 2016, 300, 307.
36 Vgl. ABl. EU 2013 L 79/4.
37 S. hierzu auch Illmer, in: Dickinson/Lein, Brussels I Regulation Recast, Rn. 2.89.
38 S. nur Antomo, in: BeckOK ZPO, Art. 1 EuGVVO Rn. 11.
39 Art. 67 Abs. 1 lit. a, Abs. 2 lit. a i. V. m Art. 126 Brexit-Abkommen. S. hierzu etwa

BGH, Beschl. v. 15.06.2021, Az. II ZB 35/20, Rn. 40 ff.; Bernard, RIW 2021, 683, 684 f.
40 S. nur Antomo, in: BeckOK ZPO, Art. 1 EuGVVO Rn. 11.
41 S. nur Antomo, in: BeckOK ZPO, Art. 1 EuGVVO Rn. 15.
42 S. nur Gaier, in: BeckOK ZPO, Art. 26 EuGVVO Rn. 6.
43 S. nur Antomo, in: BeckOK ZPO, Art. 1 EuGVVO Rn. 16.
44 Art. 22 EuGVVO a. F. galt ausdücklich „[o]hne Rücksicht auf den Wohnsitz“, s. nur

Mankowski, in: Rauscher, EuZPR/EuIPR, 3. Aufl. 2011, Art. 4 EuGVVO Rn. 3.
45 S. hierzu und zu den Reformdiskussionen etwa Mankowski, in: Rauscher, EuZPR/Eu-

IPR, Art. 6 EuGVVO Rn. 11 ff.
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negative Feststellungsklage siehe Fest-

stellungsklage 
negative Zuständigkeitsentscheidung 
– Bindungswirkung siehe dort 
– materielle Rechtskraft siehe dort 
nicht koordinierte Verfahren  119 ff. 
Nipponkoa (EuGH)  555 ff. 
 
ordre public  109 f., 266 
örtliche Zuständigkeit  147, 150, 251 ff. 
 
Parteiidentität  42, 187 f. 
positive Zuständigkeitsentscheidung 
– Bindungswirkung siehe dort 
– materielle Rechtskraft siehe dort 
präventive Feststellungsklage siehe Fest-

stellungsklage 
Primacom (EWHC)  170, 174 f., 178 f., 

200, 497 
Prioritätsprinzip  27 f., 43 ff., 542 f., 553 
Prozessführungsverbot siehe anti-suit in-

junction 
prozessuale Feststellungsklage siehe 

Feststellungsklage 
Prüfungskompetenz i. R. v. Art. 31 

Abs. 2–4 EuGVVO 

– alternative exklusive Gerichtsstands-
vereinbarung  379 

– ausschließliche Prorogation des zweit-
angerufenen Gerichts  281 ff. 

– Prüfungsmaßstab  293 ff. 
– reziproke ausschließliche Gerichts-

standsvereinbarung  367 
– rügelose Einlassung  430 f. 
– Schutzvorschriften  405 ff., 421 f. 
– widersprüchliche ausschließliche Ge-

richtsstandsvereinbarungen  442, 
443 ff. 

– Zuständigkeit gem. Art. 24 EuG-
VVO  448 ff. 

 
race to judgment  31 ff., 55 f. 
race to the courthouse siehe forum run-

ning 
Reflexwirkung  584 ff., 595, 603 ff. 
Reform der EuGVVO  9 f., 205 f. 
Reihenfolge der Verfahrenseinleitungen 

siehe Prioritätsprinzip 
reziproke Gerichtsstandsvereinbarung 

siehe Gerichtsstandsvereinbarung 
rügelose Einlassung  72 ff., 149, 184, 

253 f., 257, 295, 429 ff., 464 f., 524 f., 
607 

 
Schadensersatz wegen Verletzung einer 

ausschließlichen Gerichtsstandsver-
einbarung siehe Gerichtsstandsverein-
barung 

Schiedsgericht  247 
Schiedsvereinbarung  194 f., 306 f., 381 
Schiedsverfahren  224 f. 
Schutzgerichtsstände siehe schwächere 

Parteien 
Schutzvorschriften siehe schwächere Par-

teien 
schwächere Parteien 
– Anerkennungsversagungsgrund  19 f. 
– Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO  221 f., 

257 f., 294, 400 ff. 
– Gerichtsstandsvereinbarung  129, 

409 ff. 
– Schutz auf der Ebene der Verfahrens-

koordination  61 ff., 235, 419 ff., 
424 ff. 

separate (europäische) Instanz 
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– für die Verfahrenskoordination  45, 
237 ff. 

– für Zuständigkeitsentscheidun-
gen  93 f., 213 ff. 

SIL/Agora (EuGH)  126 ff., 144, 146 f., 
328 ff., 358, 370, 381, 623 

Staatshaftung  192, 431 f. 
Streitgegenstandsidentität  40 ff., 197, 

390 ff., 553 ff. 
sukzessive Verfahren  33, 86 ff. 
 
TNT (EuGH)  555 ff. 
Torpedoklage 
– herkömmliche  34 f., 169 ff., 205 f., 

232 f. 
– umgekehrte  282 ff. 
 
Übereinkommen über ein Einheitliches 

Patentgericht  196, 399 
umgekehrte Torpedoklage siehe Torpe-

doklage 
unvereinbare Entscheidungen 
– Vermeidung  30 f., 53 f., 286, 526 
– Versagung der Anerkennung (und 

Vollstreckung)  17 f. 
Unzuständigkeitsentscheidung 
– materielle Rechtskraft siehe dort 
– Bindungswirkung siehe dort 
 
Verfahrensaussetzungsentscheidung 

siehe Entscheidung über die Verfah-
rensaussetzung 

Verfahrensdauer, überlange  49, 170 ff., 
188 ff., 208, 238 ff. 

Verfahrensfortführungsentscheidung 
siehe Entscheidung über die Verfah-
rensaussetzung 

Verfahrensökonomie  29, 47, 68 f., 78, 
80 ff., 262 f., 463, 466 f., 491 f. 

Verjährung aufgrund einer Verfahrens-
blockade  185 f., 271 f. 

Vermeidung paralleler Verfahren  25 ff., 
236, 286 f., 549, 553, 581 f. 

Versagung der Anerkennung (und Voll-
streckung) siehe Anerkennung 

Versagung der Anerkennung (und Voll-
streckung) aufgrund der Verletzung 

einer ausschließlichen Gerichtsstands-
vereinbarung siehe Gerichtsstandsver-
einbarung 

Verstoß gegen die Verfahrensausset-
zungspflicht 

– aus Art. 29 Abs. 1 EuGVVO  20 ff., 
48, 277 f. 

– aus Art. 31 Abs. 2 EuGVVO  265 ff., 
470 f., 473 

Vertrauen in die mitgliedstaatlichen Jus-
tizsysteme  11 f., 240 f. 

Verweisungsmechanismus  93, 100 ff., 
109 f., 115, 208 

Vollstreckung siehe Anerkennung 
Vollstreckungsversagung siehe Anerken-

nung 
Vorabentscheidung über die Zuständig-

keit  66 f., 68 f., 122 f., 208 f., 394, 
398, 463, 476 ff., 491 f. 

 
Wahl des Forums siehe forum shopping 
Warschauer Abkommen  575 
Weber (EuGH)  50 ff., 62, 80, 192 f., 

451 ff., 455 ff., 512 ff. 
Websense (IESC)  496 f. 
Wettlauf um die erste Entscheidung siehe 

race to judgment 
Widerklage  82 f., 184 ff., 271 ff., 365 f. 
widersprechende Entscheidungen siehe 

unvereinbare Entscheidungen 
widersprüchliche Gerichtsstandsverein-

barungen siehe Gerichtsstandsverein-
barung 

 
Zuständigkeit gem. Art. 24 EuGVVO 
– Anerkennungsversagungsgrund  18 ff. 
– Art. 31 Abs. 2–4 EuGVVO  258, 

448 ff. 
– Schutz auf der Ebene der Verfahrens-

koordination  50 ff., 80, 192 f., 448 ff. 
Zweitanrufungserfordernis  219 ff., 

383 ff. 
Zwischenentscheidung über die Zustän-

digkeit siehe Vorabentscheidung über 
die Zuständigkeit 
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